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Ferner behauptet HerrlIl dass StefniPark nicht aufgrund einer aktuellen Leistungsvereinba— 
rung“ mit dem Jugendamt bzw. der BASFI arbeitet. Hierzu |t er eine Leistung$vereinbarüng 
vom 18.06.2013 bzw. vom 22105.2013 vor. Diese Leistungsvereinbarung-wird als Anlage 1' zum 
heutigen Vermerk» genommen. Ferneri legt HerrlIl eine Entgeltvereinbarung zwischen der 

' BASF! und SterniPa'rk GmbH vom 24. 03. 2016 vor, die als Anlage 2 zum heutigen “Vermerk ge— 
nommen wird. Er ist der Ansicht, dass diese Entgeltvereinbarung m keinem Verhältnis zu den 
Leistungen steht, diel _ _ lerhalten haben. -- - 

Die Lenstungsverembarungen mit StermPark werden' Immer aktualisiert Es mag sein, dass die- & 
se dann nicht Im Internet zu nden sind. ‘ - . 

Ferner hat der Kihd_ermutter nicht mehr und “auch nicht weniger an Geld und Leistungen zur Ver-— ' 
fü’gung gestanden als anderen Müttern“ m der EinriCh-tung‚ Die Entgeltverembarung bedeutet 
nicht, dass dieses Geld tatsächlich Mutter und Kind erhalten sondern dav0n sind vielfältige Leis- _ ' 
tungen zu bezahlen ' 

HerrlIllegt darüber hinaus einen Schriftsatzder Rechtsanwältel _ I 
vom 10.06.2022 (eine KI-agsChrift der SterniPärk GmbH gegen] |wegenf Räu— 
mung und Herausgabe einer Wohnung in der MUtter-— und"Kindeihrichtung-vom=10.062022) So— _ 
wie ein“ weiteres “Schreiben der| Ivom 14. 08. 2022 m demselben Rechtsstreit (soforti- . 
ge Beschwerde) vor. Diese Schriftsät2e werden als Anlage 3 Und Anlage 4 zum dem Anhörungs— 
vermerk genommen - - . - -- . - — 

Ich binderMeinUng,-dass das“Familiangeritzht ih1 Rahm'ender Amtsermittlung prüfen muss, ob ' 
St9rniPark auf der Grundlage einer wirksamen L9istungsvereinbarühg tätig geworden ist; Ferner 

müsste geprüft Werden, wo’die ganzen-Gelder geblieben sind und ob die Kündigung rechtmäßig - 
_ -war.- Das ‚Géricht'kann sich nicht darauf berufen, dass andere Gerichte insoweit zuständig Sind. 

' Denn die Klärung dieser Punkte ist wichtig für die Frage ob sichl |kofrekt verhal— _. 
ten hat Insbesondere ob sie auch zurecht aüfgebracht und mit dem Verhalten der genannten In» _ 


































































